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408/02.2022  Kirchhaslach, 22.02.2022 
 

 Gemeindenachrichten: 
 

  

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom Montag, den 14.02.2022 um 19.30 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach  
  

Tagesordnung 
 

   

1.1. Genehmigung der Niederschrift über die 
öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 01/2022 
vom 17.01.2022  
Die Niederschrift wurde genehmigt. 
 

1.2. Bauantrag: Neubau eines Einfamilienhauses 
in Massivholz auf der Fl.-Nr. 8/10 der Ge-
markung Olgishofen, Brühlweg 14 
Dem Bauantrag wurde zugestimmt und zur Ge-
nehmigung an das Landratsamt weitergeleitet.  
 

1.3. Tekturantrag: Tekturplanung für Anbauten 
und Gebäude der Fl.-Nr. 5, Gemarkung Ol-
gishofen, Kapellenstraße 2 
Dem Tekturantrag wurde zugestimmt und zur 
Genehmigung an das Landratsamt weitergelei-
tet. 
 

1.4. Beschlussfassung zu den Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange und den Anregungen von 
Bürgern aus der förmlichen Bürgerbeteili-
gung bzw. der förmlichen Anhörung der 
Träger öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 2 / § 4 
Abs. 2 BauGB) Flächennutzungsplanände-
rung „Photovoltaik-Anlage Fl.-Nr. 513, Ge-
markung Herretshofen“, Gemeinde Kirch-
haslach 
Der Gemeinderat Kirchhaslach erteilt allen Be-
schlussvorschlägen die Zustimmung. 
 

1.5. Beschlussfassung zu den Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange und den Anregungen von 

Bürgern aus der förmlichen Bürgerbeteili-
gung bzw. der förmlichen Anhörung der 
Träger öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 2 / § 4 
Abs. 2 BauGB) Bebauungsplan „Photovolta-
ik-Anlage Fl.-Nr. 513, Gemarkung Herretsh-
ofen“, Gemeinde Kirchhaslach 
Der Gemeinderat Kirchhaslach erteilt allen Be-
schlussvorschlägen die Zustimmung. 
 

1.6. Verfahrensbeschluss zur Flächennutzungs-
planänderung „Photovoltaik-Anlage Fl.-Nr. 
513, Gemarkung Herretshofen“ Stand 
14.02.2022 
Der Gemeinderat Kirchhaslach stellt die Flä-
chennutzungsplanänderung „Photovoltaik-An-
lage Fl.-Nr. 513, Gemarkung Herretshofen“ fest. 
 

1.7. Verfahrensbeschluss zum Bebauungsplan 
„Photovoltaik-Anlage Fl.-Nr. 513, Gemar-
kung Herretshofen“ Stand 14.02.2022 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchhaslach 
beschließt den Bebauungsplan „Photovoltaik-
Anlage Fl.-Nr. 513, Gemarkung Herretshofen“ 
als Satzung. 
 

1.8. Grundsatzbeschlussfassung über die Erwei-
terung des Kindergartens Kirchhaslach 
Der Gemeinderat Kirchhaslach beschließt den 
Bau eines neuen zweigruppigen Kindergartens 
in Kirchhaslach (eine Kindergarten- und eine 
Krippengruppe). Die Erweiterung erfolgt am be-
stehenden Kindergarten. Bauherr und Eigen-
tümer des neuen Kindergartens ist die Ge-
meinde. Der Betrieb wird in Zusammenarbeit 
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mit dem kirchlichen Kindergarten durchgeführt, 
hierfür ist eine gemeinsame Betriebserlaubnis 
von mindestens 90 Kindergartenplätzen und 15 
Krippenplätzen zu beantragen. Die Finanzie-
rung kann nur über eine längerfristige Kredit-
aufnahme der Gemeinde erfolgen. 
 

1.9. Sonstiges 
Es gab keine Wortmeldungen. 

 

 

Hinweise und Mitteilungen 
der Gemeindeverwaltung 
 
Rathausbesuch nur mit 3G  
Für alle Besucherinnen und Besucher gilt die 3G-
Regel und die FFP2-Maskenpflicht. 
 
Information an alle Grundstücksbesitzer mit 
landwirtschaftlich genutzten Flächen an Gewäs-
sern: Vorveröffentlichung Gebietskulisse 
Bitte beachten Sie auf Seite 8 das Informations-
schreiben zum Gewässerrandstreifen vom Wasser-
wirtschaftsamt Kempten. 
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Öffnungszeiten der VG Babenhausen:  
 

Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 

 

Abfallentsorgung 
 

- Restmülltonne 14-tägig 
Donnerstag, 03.03. / 17.03. / 31.03.2022,  

 

- Biomülltonne 14-tägig  
Freitag, 04.03. / 18.03.2022 
  

- Altpapiertonne 
Montag, 07.03.2022 

 

- Gelbe Tonne 
Donnerstag, 24.02. / 24.03.2022 
 

- Schadstoffsammlung 
Donnerstag, 10.03.2022 
- Oberschönegg, Wertstoffhof  10.00 – 10.30 Uhr 
- Babenhausen, Busbahnhof  13.45 – 16.00 Uhr 
 
Beim Schadstoffmobil abgegeben werden können alle 
Stoffe mit Gefahrsymbolen z.B. flüssige Farb- und 
Lackreste (keine Wandfarbe), Lösungsmittel, Laugen 
und Säuren, PCB-haltige Kondensatoren, Spraydosen 
mit Inhalt, quecksilberhaltige Abfälle, Haushaltsreiniger, 
Rostentferner, Pflanzen- und Holzschutzmittel und Fo-
tochemikalien. Auch Medikamente können abgegeben 
werden. Wichtig ist laut der Abfallwirtschaftsberatung 
des Landkreises: Die Schadstoffe sollten in ihren ur-
sprünglichen Gefäßen bleiben und nicht zusammenge-
schüttet werden. Dies könnte gefährliche chemische 
Reaktionen verursachen. 
 

Wurde Ihre Tonne nicht geleert, wenden Sie sich bitte 
an die Firma Hörger, Stetten Tel.: 08261/732 767 
 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Babenhausen 
November bis März 
 

Montag von   14.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag von    14.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
 

 

Kirchliche Nachrichten:  
 

Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung 
 

Informationen zum Kirchenbesuch: 
 

 -  es gelten beim Kirchenbesuch die bekannten 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 

 -  Händedesinfektion 
 -  Mindestabstand 1,5 m 
 -  während des gesamten Gottesdienstes besteht 

FFP2-Maskenpflicht 
     Stand 15.02.2022 

 

Gottesdienst am Aschermittwoch 
02.03.2022 19.00 Uhr  

 
Pfarrgemeinderatswahl 2022 
  
Am 20.März 2022 findet die Pfarrgemeinderatswahl 
statt. Sie haben von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr im 
Wahllokal im Rathaus die Möglichkeit die neuen 
Mitglieder des Pfarrgemeinderats zu wählen.  
Wahlberechtigt sind alle Katholiken aus unserer 
Pfarrei, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. 
Bitte nehmen Sie das Stimmrecht wahr und gehen 
Sie zur Wahl. Damit motivieren und stärken Sie den 
Pfarrgemeinderat und zeigen Mitverantwortung in 
der Kirche! 

 
Kath. Frauenbund Kirchhaslach  
 

Liebe Frauen! 
 

Wir feiern auch in diesem Jahr den Weltgebetstag. 
Dazu laden wir Sie alle recht herzlich am Freitag, 
den 04.03.2022 um 18.00 Uhr in unsere Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt ein.  
Den Gottesdienst haben heuer Frauen aus England 
vorbereitet und wir wollen diesen gemeinsam beten. 
Es gelten auch hier die Regeln wie in einem Got-
tesdienst. Bitte kommen Sie alle mit einer FFP2-
Maske.  
 

Leider muss das anschließende gemütliche Bei-
sammensein erneut ausfallen. 
 

Wir freuen uns trotzdem, wenn wir Sie zahlreich in 
der Kirche begrüßen dürfen. 
 

Bleiben Sie alle gesund! 
 

Herzliche Grüße vom Frauenbund-Team 
 
Vorankündigung  
 

Heuer finden bei der Jahreshauptversammlung 
Neuwahlen statt. Diese werden wir abhalten, so-
bald es die Corona-Situation zulässt. Den Termin 
geben wir im Nachrichtenblatt bekannt. Neue Ge-
sichter sind jederzeit herzlich willkommen.  
 

 

Vereinsnachrichten: 
 

Schützengesellschaft Kirchhaslach 
 

Wir halten momentan unsere Schieß-
abende unter den bekannten 2G-
Regeln ab und kontrollieren diese Regeln.  
Unsere Jugend kann an den Schießabenden auch 
ungeimpft teilnehmen, wenn sie ihren Test-Pass der 
Schule mitführen. 
 

Freitag, 25.02.22  Faschingsschießen  
   ohne FFW 
 

Freitag, 04.03.22  Nudelschießen 
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Freitag, 11.03.22  Rauchfleischschießen 
 

Freitag, 18.03.22  Handtaschenschießen 
 

Freitag, 25.03.22  Gemüseschießen 
 

Schießbeginn jeweils ab 19.30 Uhr. 
 

 

Rat und Hilfe 
 
Landkreis - Gesundheit 

Neuer Service: Mobile Impfteams kommen bei 
Bedarf auch nach Hause  
Besuchsdienst impft ältere oder kranke Men-
schen daheim gegen Corona 
Für ältere Menschen ohne Auto, Kranke oder an-
derweitig in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen 
kann der Weg zum Arzt oder Impfzentrum mühsam 
sein. Deshalb bietet der Landkreis Unterallgäu ei-
nen neuen Service an: Bei Bedarf kommen die mo-
bilen Teams des Bad Wörishofer Impfzentrums 
künftig auch nach Hause und verabreichen die 
Corona-Impfung daheim. Der neue Besuchsdienst 
startet am Montag, 7. Februar. Dafür anmelden 
kann man sich ab sofort.  
„Sich impfen zu lassen, muss für jeden ganz einfach 
und unkompliziert möglich sein“, sagt Landrat Alex 
Eder. „Gerade auch für ältere oder kranke Men-
schen darf es keine Hürden geben.“ Mit dem neuen 
Service wolle man es mobilitätseingeschränkten 
Personen noch leichter machen und ihnen den 
Gang zu einer Impfstelle ersparen.  
Angestoßen wurde das Angebot durch eine Idee 
der Bürgermeister aus den Wertachtal-Gemeinden. 
Diese hatten angeregt, im Flexibus-Knoten Türk-
heim-Ettringen einen Impf-Express zum Bad Wöris-
hofer Impfzentrum einzurichten. Wer nicht mobil ist, 
sollte mit dem Flexibus zum Impfzentrum fahren 
können. Da aber alle Bürger aus dem gesamten 
Unterallgäu in den Genuss eines solchen Angebots 
kommen sollten, wurden noch andere Möglichkeiten 
geprüft. Letztlich habe man sich dazu entschieden, 
einen landkreisweiten Besuchsdienst ins Leben zu 
rufen, da dies für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen die größtmögliche Erleichterung bietet, sagt 
Landrat Eder.  
Der neue Besuchsdienst ist laut der Unterallgäuer 
Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler immer 
montags im Unterallgäu unterwegs. Zwei Impfteams  
fahren an diesem Tag zu den angemeldeten Perso-
nen nach Hause und haben den Impfstoff von Bion-
tech/Pfizer im Gepäck. Möglich sind Erst-, Zweit- 
oder Drittimpfungen.  
Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, 
kann sich beim Bad Wörishofer Impfzentrum unter 
Telefon (08247) 909910 anmelden. Anmelde-
schluss für den jeweiligen Montag ist immer der 
vorhergehende Donnerstag. Für den nächsten Ter- 
min am Montag, 28. Februar, kann man sich also 
bis Donnerstag, 24. Februar, anmelden. 
 

Landkreis - Gesundheit 

Strategien bei Stress und Erschöpfung  
„Stärker aus jeder Krise“ lautet der Titel eines 
Workshops am Dienstag, 8. März, von 18.30 bis 21 
Uhr im Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer 
Straße 33 in Mindelheim, Raum 400. Präventologe 
Jürgen Schuster erklärt, wie man in Krisensituatio-
nen und bei Stress stabil bleibt. Außerdem zeigt er 
Strategien gegen Rückenschmerzen und Schlaf-
probleme auf und erläutert, warum es sich für Un-
ternehmen lohnt, ihre Belegschaft vor Stress zu 
schützen. Organisiert wird der Workshop vom Ge-
sundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu in Min-
delheim. Die Teilnahme ist kostenlos. Aus organisa-
torischen Gründen ist eine Anmeldung bis Freitag, 
4. März, beim Landratsamt Unterallgäu erforderlich, 
online unter www.unterallgaeu.de/veranstaltungen. 
Weitere Informationen unter Telefon (08261) 
995412. 

- Bitte berücksichtigen Sie: Bei Präsenzveranstaltun-
gen gilt die 2G plus-Regel. Sollte der Workshop 
aufgrund der Corona-Lage nicht in Präsenz stattfin-
den können, besteht die Möglichkeit, diesen online 
via Zoom abzuhalten. 

 
Stark bleiben im Alltag und in Krisen 
„Persönlich stärker - im Alltag oder jeder Krise“: 
Unter diesem Motto spricht Präventologe Jürgen 
Schuster in einem Workshop am Mittwoch, 6. April, 
von 18.30 bis 21 Uhr im Landratsamt Unterallgäu, 
Bad Wörishofer Straße 33 in Mindelheim im Raum 
400. Es geht um die Kraft des Denkens, Achtsam-
keit und um Strategien für mehr Gelassenheit und 
Selbstschutz. Schuster erklärt, wie innere Ruhe und 
ein entspannter Körper mit einer starken Persön-
lichkeit zusammenhängen.  
Veranstalter ist das Gesundheitsamt am Landrats-
amt Unterallgäu. Die Teilnahme ist kostenlos. Aus 
organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis 
Montag, 4. April, beim Landratsamt Unterallgäu er-
forderlich, online unter  
www.unterallgaeu.de/veranstaltungen. Weitere In-
formationen unter Telefon (08261) 995412. 
Bitte berücksichtigen Sie: Bei Präsenzveranstaltun-
gen gilt die 2G plus-Regel. Sollte der Workshop 
aufgrund der Corona-Lage nicht in Präsenz stattfin-
den können, besteht die Möglichkeit, diesen online 
via Zoom abzuhalten. 

 
Landkreis - Kinder, Jugend und Familie 

Bei „Rund um die Familie“ geht es um die Be-
ziehung unter Geschwistern 
Erstgeborener, Nesthäkchen oder Sandwich-Kind – 
jede Geschwisterposition bringt für die Erziehung 
besondere Herausforderungen mit sich. Um „Ge-
schwister – die prägendste Beziehung des Lebens“ 
geht es im ersten Vortrag der Reihe „Rund um die 
Familie“. Dieser findet am Dienstag, 26. April, im 
Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer Straße 33 
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in Mindelheim im Raum 400 im vierten Stock statt. 
Beginn ist um 19.30 Uhr.  
Diplom-Pädagogin Christine Hirschberger klärt zum 
Beispiel folgende Fragen: Wie bereiten wir unser 
Kind auf ein Geschwisterchen vor? Wie können wir 
die erste Zeit positiv gestalten, damit möglichst we-
nig Eifersucht aufkommt? Wie reagieren wir bei Ei-
fersucht und Streit? Und natürlich: Was tun wir, 
wenn sich die Geschwister immer in den „Haaren 
liegen“? 
Die Vortragsreihe „Rund um die Familie“ organisie-
ren die Schwangerenberatungsstelle am Landrats-
amt Unterallgäu, das Kreisjugendamt und die Kin-
der- und Jugendhilfe Memmingen-Unterallgäu 
(KJF). Die Vorträge sind kostenlos, eine Anmeldung 
dennoch unbedingt erforderlich unter 
 www.unterallgaeu.de/veranstaltungen.  
Anmeldeschluss für den ersten Vortrag ist am 24. 
April. Weitere Vorträge der Frühjahrs- und Sommer-
reihe von „Rund um die Familie“ sind: 

- „Beckenboden - die Kraft von innen“ am 
Dienstag, 3. Mai, im Landratsamt Unterall-
gäu in Mindelheim, Raum 400.  

- Beginn: 19.30 Uhr. 
- „Neue Autorität - das Geheimnis starker El-

tern“ am Dienstag, 17. Mai, im Landratsamt 
Unterallgäu in Mindelheim, Raum 400. Be-
ginn: 19.30 Uhr. 

 
Unterstützungsmög-
lichkeiten bei der  
Pflege zu Hause  
  

Regelmäßige virtuelle Informationsabende der 
Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben: 
Welche Unterstützungsangebote gibt es im Be-
reich der häuslichen Pflege? 
Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) und 
ehrenamtlich tätige Einzelperson. 
Die Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf 
stellt das Umfeld der Pflegebedürftigen häufig vor 
große Herausforderungen. Verfügbare Hilfsangebo-
te sind den Betroffenen teilweise nicht bekannt. 
In diesem Vortrag stellen wir Ihnen neben verschie-
denen Beratungsstellen, die sogenannten Angebote 
zur Unterstützung im Alltag, die den Pflegealltag zu 
Hause entlasten und unterstützen sollen, vor. Wir 
geben Ihnen einen Überblick über die verschiede-
nen Angebotsformate und zeigen Ihnen den Weg zu 
diesen Angeboten auf.  
Seit 2021 besteht die Möglichkeit, dass Hilfen, die 
durch Privatpersonen aus dem Umfeld der pflegbe-
dürftigen Person erbracht werden, über die Pflege-
kasse abgerechnet werden können. Dieses Ange-
botsformat, die sogenannte ehrenamtlich tätige Ein-
zelperson, wird ebenfalls näher vorgestellt. 
Nächster Termin: 15.03.2022 um 19 Uhr, Dauer: ca. 
1,5 Stunden 
 
 

Wo: online (Zoom), den Link erhalten die Teilneh- 
mer*innen nach Anmeldung. 
 

Anmeldung und Info:  
info@demenz-pflege-schwaben.de,  
Tel: 0831/697143-18 od. -15 
 

 

Sonstiges 
 

Dieselbestellung 
1 

 

14.03.2022 Übergangsdiesel 
19.04.2022 Diesel 
 

Bitte bei Herrn Eduard Wohllaib melden (Tel. 655). 

 
Wohnungssuche 
 

Vierköpfige, solvente Familie sucht ein neues Zu-
hause im Einzugsgebiet der Grundschule Baben-
hausen (mind. 4 Zimmer, gerne mit Balkon oder 
Terrasse und Garten). Eigeninitiative und hand-
werkliches Geschick sind vorhanden.  
Tel.: 0152 0536 5249. 

 
Essen „To-Go“ Bürgerheim 
 

Öffnungszeiten: 
 

Freitag und Samstag von 17 bis 20 Uhr 
 

Bestellungen werden ab sofort auch kurzfristig an-
genommen. Eine frühestmögliche Vorbestellung hilft 
aber bei der Planung!  
Bestellungen telefonisch oder per WhatsApp unter 
0175 826 1866, aktuelle Speisekarte unter-
http://buergerheim-kirchhaslach.jimdosite.com 
 
Stellenanzeigen 
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Wasserwirtschaftsamt  
Kempten  
Informationsschreiben Gewässerrandstreifen  

Vorveröffentlichung der Gebiets-
kulisse – Landkreis Unterallgäu 
und Stadt Memmingen  
Als ein Ergebnis des Volksbegehrens „Artenvielfalt 
& Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“ 
finden aktuell bayernweit Kartierungen zur Erstel-
lung einer Gewässerrandstreifenkulisse durch die 
Wasserwirtschaftsverwaltung statt. Diese Kulisse 
dient den Landwirtinnen und Landwirten als Orien-
tierungshilfe und soll in Fällen, in denen auf den 
ersten Blick keine eindeutige Einstufung der Ge-
wässer möglich ist, für Klarheit und Sicherheit sor-
gen.  
Seit Kurzem ist die Kartierung der Gewässer im 
Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen 
abgeschlossen. Diese wurden durch Mitarbeitende 
des Wasserwirtschaftsamtes Kempten vor Ort indi-
viduell begutachtet und anhand einheitlicher Krite-
rien eingestuft. In den letzten Monaten wurden rund 
2500 km Gewässer 3. Ordnung begangen und hin-
sichtlich einer Gewässerrandstreifenpflicht unter-
sucht. Diese Prüfung ergab, dass ca. 60 % der un-
tersuchten Gewässer randstreifenpflichtig sind.  
Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Anlage von 
Gewässerrandstreifen bereits seit der Änderung des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes zum 01. August 
2019. Laut Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG ist auf einem 
mindestens 5 Meter breiten Streifen die garten- und 
ackerbauliche Nutzung „entlang natürlicher oder 
naturnaher Bereiche fließender oder stehender Ge-
wässer“ verboten. Betroffene Landwirtinnen und 
Landwirte müssen bereits heute an eindeutig er-
kennbaren natürlichen Gewässern einen Gewässer-
randstreifen einhalten. An künstlichen Gewässern, 
Be- und Entwässerungsgräben, Straßenseitengrä-
ben, „grünen Gräben“ ohne Wasserführung und mit 
eindeutigem Grasbewuchs sowie Verrohrungen 
sind hingegen keine Gewässerrandstreifen erforder-
lich.  
An den natürlichen Gewässern 1. und 2. Ordnung, 
wie beispielsweise Iller, Günz nördlich von Lauben 
oder Wertach, sind auf staatlichen Grundstücken 10 
Meter Gewässerrandstreifen einzuhalten.  
Seit dem 18.02.2022 stehen die Kartenentwürfe für 
jedes Gemeindegebiet des Landkreises Unterallgäu 
und der Stadt Memmingen auf der Internetseite des 
Wasserwirtschaftsamtes Kempten Gewässerrand-
streifen - Wasserwirtschaftsamt Kempten zur freien 
Einsicht zur Verfügung. Ab dem Tag der Veröffentli-
chung besteht für Grundstücksbesitzerinnen und –
besitzer die Möglichkeit, Einwendungen innerhalb 
einer sechswöchigen Frist in schriftlicher Form an 
Gewaesserrandstreifen@wwa-ke.bayern.de oder an 
die Poststelle des Wasserwirtschaftsamtes Kemp-

ten zu senden. Das Ende der Einwendefrist ist 
am 01.04.2022. 
 
In einer Online–Veranstaltung am 21.02.2022 wur-
den die Kommunen sowie betroffene Behörden und 
Verbände über den Abschluss der Kartierungen und 
die weitere Vorgehensweise informiert. Die endgül-
tige Veröffentlichung der Gewässerrandstreifenku-
lisse erfolgt zum 01.07.2022 im UmweltAtlas des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt.  
Im Anschluss erfolgt die Beurteilung des Landkrei-
ses Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren. Auch hier 
gilt bereits seit dem 01. August 2019 die Verpflich-
tung zur Einhaltung eines Gewässerrandstreifens 
an eindeutig natürlichen oder naturnahen Gewäs-
sern. Sind die Verhältnisse hingegen unklar, besteht 
vorerst keine Pflicht zur Anlage eines Gewässer-
randstreifens. Es sollte die abschließende Bewer-
tung des Wasserwirtschaftsamtes abgewartet wer-
den. 
 

 
 

Abbildung: Randstreifenpflichtiges Gewässer im Landkreis Unter-
allgäu 
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